
 

 
 
 
 
 
 

 
Satzung 

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg 
 
 

Präambel 

Die am 22.02.1963 in Bamberg verstorbene Hauptmannswitwe Franziska Beckstein hat mit Testament 
vom 24.05.1961 die Stadt Bamberg als Erbin ihres hinterlassenen Vermögens mit der Auflage einge-
setzt, eine selbständige Stiftung mit Sitz in Bamberg ins Leben zu rufen. Die Stiftung soll an ihren 
verstorbenen Ehemann erinnern und trägt deshalb den Namen „Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung“. 
Zum 31.12.2015 wurde die Firnhaber-Trendel-Stiftung der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung zuge-
legt (Stadtratsbeschluss vom 25.03.2015).  

 
§ 1 

Name, Rechtsstand und Sitz 

 

(1) Die Stiftung führt den Namen "Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung".  
 

(2) Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
 

(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg. 
 

§ 2 
Stiftungszweck 

 

(1) Der Stiftungszweck ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in Bamberg. Die 
Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
 

(2) Die Stiftung fördert bedürftige Vollwaisenkinder, Soldatenwitwen und Bürger der Stadt Bam-
berg, die das 75. Lebensjahr vollendet haben. 
 

(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Unterstützung des in Abs. 2 genannten Perso-
nenkreises verwirklicht. Soweit die hierfür zur Verfügung stehenden Stiftungsmittel nicht be-
nötigt werden, können Investitionsmaßnahmen von Kinder-, Alten- und Pflegeheimen, Begeg-
nungsstätten und ähnlichen Einrichtungen gefördert werden. 
 

§ 3 
Einschränkungen 

 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigt werden. 
 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung aufgrund dieser Satzung besteht nicht.  
 

 
 
 
 



§ 4 
Grundstockvermögen 

 

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Wert ungeschmälert zur dauernden und nachhal-
tigen Erfüllung ihres Stiftungszwecks zu erhalten. Es ergibt sich aus der Anlage, die wesentlicher Be-
standteil dieser Satzung ist.  

 

§ 5 
Stiftungsmittel 

 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 
 

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 
 
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermö-

gens bestimmt sind. 
 

(2) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Stifter 
und Ihre Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 

 
 

§ 6 
Stiftungsorgane 

 

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Bamberg nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
und nach den sonstigen für die Verwaltung des Vermögens, für die Führung des Haushalts, für die 
Schulden und für das Rechnungs-, Kassen- und Prüfungswesen der Stadt Bamberg geltenden Vor-
schriften verwaltet und vertreten. 

 
 

§ 7 
Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung 

 
(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse gebo-

ten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder auf-
heben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der Stiftung auswirken können, sind sie der 
zuständigen Finanzbehörde zur Stellungnahme vorzulegen. 

 
(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird oder 

sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 

 

  



§ 8 
Vermögensanfall 

 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Rest-
vermögen an die Stadt Bamberg. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer 
anderen durch die Stadt Bamberg verwalteten Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.  

 
 

§ 9 
Stiftungsaufsicht 

 

Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberfranken als Rechtsaufsichtsbehörde der 
Stadt Bamberg. 

 

  

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 

(1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung der Regierung von Oberfranken in Kraft. 
 

(2) Die bisherige Satzung vom 30.01.2001 wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. 
 
 
 


